
 

 Falkensee, 15.07.2020 

 
 

Mandanteninformation – E-Rechnung an öffentliche Auftraggeber ab November 2020 

Pflicht 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,, 

 

Derzeit gibt es eine Fülle an gesetzlichen Änderungen, hier möchte ich Sie über eine weitere gesetzliche Ände-

rung informieren, die Sie möglicherweise ebenfalls betrifft: Ab dem 27.11.2020 akzeptieren viele öffentliche 

Auftraggeber des Bundes oder einzelner Länder nur noch E-Rechnungen, die den Vorgaben der EU-Richtlinie 

2014/55 entsprechen. 

 

Das bedeutet: Wenn Sie in einer Geschäftsbeziehung mit öffentlichen Auftraggebern stehen, sind Sie ab No-

vember 2020 in der Pflicht E-Rechnungen zu erstellen und elektronisch an den jeweiligen öffentlichen Auftrag-

geber über dessen präferierten Zustellkanal senden. 

 

Nach den Vorgaben der EU-Richtlinie beinhalten E-Rechnungen den Rechnungsinhalt in Form von strukturier-

ten Datensätzen (XRechnung), sodass sie elektronisch versendet und automatisch weiterverarbeitet werden 

können. Nicht mehr akzeptiert werden ab 27.11.2020 - neben Papierrechnungen - elektronisch übermittelte 

Rechnungen, die nicht das passende Format aufweisen, z. B. in Form von PDF-Dateien oder TIF-Dateien. 

 

Sollten Sie Fragen haben oder Unklarheiten bestehen, sprechen Sie mich bitte an. Meine Mitarbeiterinnen und 

ich stehen Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Anja Clauder 

Steuerberaterin 
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